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DEZEMBER 2012



Liebe Leserinnen und Leser, die Mitglieder der VG WORT haben in der Mitgliederversammlung 2012 einen neuen Verteilungsplan beschlossen, der ab der Hauptausschüttung 2013 Anwendung finden wird. Mit diesem Newsletter wollen wir Sie mit dem Aufbau des neuen Verteilungsplans vertraut machen und erläutern, welche Änderungen mit dem neuen Regelungswerk verbunden sind. Nach einem ereignisreichen Jahr für die VG WORT wünschen wir Ihnen allen frohe Feiertage und ein gutes Neues Jahr. Mit freundlichen Grüßen Rainer Just Dr. Robert Staats Geschäftsführende Vorstände



Neuer Verteilungsplan der VG WORT Verteilungspläne sind feste Regelungen, nach denen Verwertungsgesellschaften die erzielten Einnahmen an ihre Mitglieder und die Inhaber der von ihnen wahrgenommenen Rechte ausschütten. Bei der VG WORT bestanden aus historischen Gründen bislang zwei getrennte Verteilungspläne – ein „Allgemeiner Verteilungsplan“ sowie die „Verteilungspläne Wissenschaft“. Mit dem Inkrafttreten des neuen Verteilungsplans zum Beginn des Jahres 2013 wird diese Zweiteilung beendet und ein einheitliches Regelungswerk für alle Ausschüttungsbereiche der VG WORT geschaffen. Zugleich werden mit dem neuen Verteilungsplan auch Unstimmigkeiten berichtigt, die bisherige Verwaltungspraxis besser abgebildet sowie einzelne, bislang nicht ausdrücklich geregelte Sachverhalte neu in den Verteilungsplan aufgenommen. Eine Änderung der Verteilungsquoten zwischen Urhebern und Verlagen ist mit den Neuregelungen nicht verbunden. Auch bei der Einstufung und Bewertung von Werken gibt es nur einige kleinere Anpassungen in den Bereichen Hörfunk und Fernsehen. Wenngleich der Großteil der mit dem neuen Verteilungsplan verbundenen Änderungen damit ausschließlich redaktioneller Art ist, hat sich die Struktur des Verteilungsplans grundlegend geän-



dert. Die nachfolgenden Erläuterungen sollen daher Autoren und Verlagen dabei helfen, sich im zukünftigen Verteilungsplan der VG WORT besser zurechtzufinden. Eingesehen und heruntergeladen werden kann der neue Verteilungsplan auf unserer Homepage unter http://www.vgwort.de/publikationendokumente/verteilungsplaene.html I. Allgemeine Grundsätze des Verteilungsplans Am Anfang des neuen Verteilungsplans stehen zunächst einige Allgemeine Grundsätze. Hierbei handelt es sich um Regelungen, die für alle Sparten und Ausschüttungen der VG WORT gelten und die daher aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit „vor die Klammer“ gezogen werden. Die meisten Änderungen in diesem Bereich sind struktureller Art, da für die Zusammenlegung der beiden bisherigen Verteilungspläne die Standorte vieler dieser Regelungen – ohne, dass damit inhaltliche Änderungen verbunden sind – geändert werden mussten. Darüber hinaus werden aber auch einige Neuerungen eingeführt: 1. Zur besseren Orientierung und Auffindbarkeit der für den einzelnen Berechtigten wichtigen Regelungen beginnt der neue Verteilungsplan mit einer Inhaltsübersicht. 2. Neu eingeführt werden in § 1 des Verteilungsplans Erläuterungen der Begriffe Wahrnehmungsberechtigter und Bezugsberechtigter. Grundsätzlich kann nur derjenige eine Vergütung von der VG WORT erhalten, der einen Wahrnehmungsvertrag abgeschlossen hat („Wahrnehmungsberechtigter“). Allerdings bleibt für wissenschaftliche Autoren die Möglichkeit erhalten, auch nur für einzelne Werke die erforderlichen Rechte zusammen mit der Meldung einzuräumen und damit „Bezugsberechtigter“ für eine einmalige Vergütung im Bereich Wissenschaft zu werden. In der Regel empfiehlt sich gleichwohl der Abschluss eines vollständigen Wahrnehmungsvertrags, um ggf. auch Ausschüttungen in anderen Bereichen erhalten zu können. 3. Die Aufteilungsquoten zwischen Urhebern und Verlagen waren in der Vergangenheit an verschiedenen Stellen der bisherigen Verteilungspläne aufgeführt. Mit der neu geschaffenen Regelung des § 3 Abs. 2 werden alle bei der VG WORT geltenden



DEZEMBER 2012 Quoten an einer zentralen Stelle zusammengefasst. Absatz 2a) enthält dabei die Grundregel für die Aufteilung im Bereich des bisherigen Allgemeinen Verteilungsplans, Absatz 2b) diejenige der bisherigen Verteilungspläne Wissenschaft. Davon abweichende Sonderregelungen, die bislang zumeist in den Bestimmungen für die einzelnen Sparten enthalten waren, werden unter den Buchstaben c) bis i) aufgeführt. Neu beschlossen von der Mitgliederversammlung wurde die Aufteilung zwischen Urhebern und Verlagen im Bereich OnlinePublikationen (METIS), wo zukünftig eine Quote von 60% zu 40% gilt. Alle übrigen Prozentangaben entsprechen den bislang schon geltenden Aufteilungsschlüsseln. 4. § 4 des neuen Verteilungsplans fasst die formellen Anforderungen bei der Abgabe von Meldungen und die dabei zu beachtenden Fristen zusammen. Wichtigste Meldefrist für Autoren bleibt der 31. Januar des auf das Erscheinen oder die Sendung folgenden Jahres, während für Verlage zumeist der 31. Oktober des laufenden Jahres Stichtag ist. Wer Meldungen auf Papierformularen abgibt, sollte unbedingt beachten, dass die Meldefrist nur dann eingehalten wird, wenn die Meldung spätestens am Tage des Fristablaufs auch schriftlich und im Original bei der VG WORT eingegangen ist. Eine Vorabübermittlung der Meldeformulare per Fax oder E-Mail kann nicht berücksichtigt werden und ist auch nicht fristwahrend. 5. In manchen Wahrnehmungsbereichen (z.B. Kleines Senderecht, Schulbuch) nimmt die VG WORT individuelle Vergütungen ein, kann diese gelegentlich aber – z.B. weil keine aktuellen Adressdaten vorliegen – nicht an die jeweiligen Berechtigten auszahlen. Die Neuregelung gem. § 5 Abs. 5 soll es in solchen Fällen ermöglichen, dass diese Gelder nicht zeitlich unbegrenzt aufbewahrt werden müssen, sondern nach Ablauf von 5 Jahren wieder der allgemeinen Verteilung in der betreffenden Sparte zugeführt werden und damit anderen Berechtigten zugute kommen. 6. Der neu eingeführte § 8 dient der Erläuterung, in welcher Form Vergütungen verteilt werden, die von der VG WORT für Nutzungen deutscher Werke im Ausland auf der Grundlage von Gegenseitigkeitsverträgen mit ausländischen Schwestergesellschaften erzielt werden.



II. Neufassung des Besonderen Teils des Verteilungsplans Wie schon in den bisherigen Verteilungsplänen, schließt auch im neuen Verteilungsplan an die allgemeinen Bestimmungen ein Besonderer Teil an, der spezielle Verteilungsregelungen für die einzelnen Ausschüttungsbereiche (Sparten) enthält. Die Reihenfolge der Sparten wird im Zuge der Zusammenlegung neu geordnet und orientiert sich künftig an derjenigen des Rechtekatalogs gemäß § 1 des Wahrnehmungsvertrags. Dadurch wird eine Gegenüberstellung von Wahrnehmungsvertrag und Verteilungsplan ermöglicht, bei der für jedes von der VG WORT wahrgenommene Recht erkennbar wird, wie die entsprechenden Einnahmen verteilt werden. Im Einzelnen ist für die verschiedenen Ausschüttungsbereiche der VG WORT auf folgende Änderungen hinzuweisen: 1. Bibliothekstantieme Die Regelungen für die Sparte Bibliothekstantieme wurden insgesamt übersichtlicher angeordnet. Im Bereich der Bibliothekstantieme für Ausleihen in allgemeinen öffentlichen Bibliotheken sieht § 10 Abs. 1a) künftig anstelle eines vom Verwaltungsrat zu bestimmenden Sockelbetrags in Höhe von „bis zu 20%“ einen fixen Sockel in dieser Größenordnung vor. In § 10 Abs. 4 neu eingefügt wurde eine Bestimmung betreffend die Berücksichtigung von Herausgebern und Bearbeitern, welche die bestehende Praxis abbildet. Im Bereich der Bibliothekstantieme für wissenschaftliche Werke erfolgt lediglich eine strukturelle Änderung: Die Ausschüttung für wissenschaftliche und Fachbücher wird künftig nicht mehr in der Sparte Bibliothekstantieme, sondern in derjenigen für die Vergütung von stehendem Text (unter G.) geregelt. Es bleibt jedoch dabei, dass die Tantiemen aus der Bibliothekstantieme und der Kopiervergütung (§§ 27 Abs. 2, 54 UrhG) gemeinsam im Wege einer Einmalzahlung ausbezahlt werden. 2. Vermietung von Büchern Das Aufkommen aus der gewerblichen Vermietung von Büchern ist bislang nur gering. Gleichwohl wurde aus Gründen der Vollständigkeit hierzu in § 15 eine Regelung neu in den Verteilungsplan aufgenommen.



DEZEMBER 2012 3. Video-Vermietung Die Ausschüttung in der Sparte Video-Vermietung ist zukünftig in den §§ 16-22 geregelt. Die entsprechenden Regelungen wurden – ohne, dass es zu Änderungen bei der Bewertung kommt – teilweise ergänzt und übersichtlicher strukturiert. In § 18 wird nunmehr klargestellt, auf welche Weise die Berechnung der Ausschüttung erfolgt. Ferner wurde die Aufzählung der möglichen Arten der Beteiligung an einem Filmwerk und deren Bewertung in § 20 vervollständigt und an die entsprechende Regelung im Bereich Fernsehen angeglichen. 4. Geräte- und Speichermedienvergütung (audiound audiovisueller Bereich) Die vormals sehr unübersichtlichen Regelungen für den Fernseh- und Hörfunkbereich wurden entsprechend der Anzahl der hier einfließenden Rechte in drei getrennte Sparten aufgeteilt. Die wesentlichen Bestimmungen sind künftig im Regelungswerk für die Geräte- und Speichermedienvergütung (audio- und audiovisueller Bereich) enthalten, welches die Verteilung der Gelder regelt, die die VG WORT aus der Wahrnehmung von Rechten gem. § 54 UrhG über die Zentralstelle für private Überspielungsrechte (ZPÜ) erhält. Innerhalb dieser Sparte werden die bislang teilweise verstreuten Regelungen für die Ausschüttungsbereiche Fernsehen, Hörfunk, Sprachtonträger und Kleine Senderechte jeweils zusammengeführt und neu strukturiert. a) Im Bereich der Ausschüttung Fernsehen (§§ 2530) wurden die relevanten Werkkategorien in § 26 teilweise neu gefasst und überschrieben. Inhaltlich neu ist die Aufgabe der Differenzierung beim Punktwert zwischen den bisherigen Kategorien 2e) (u.a. „Einzelbeiträge, Kommentare“) und 2f) („Tagesaktuelle Berichterstattung“). Stattdessen wird eine gemeinsame Kategorie gebildet, die einheitlich mit 25 Punkten bewertet wird. Hintergrund dieser Vereinfachung ist, dass eine inhaltliche Unterscheidung zwischen beiden Kategorien in der Verwaltungspraxis kaum möglich war. b) Auch im Bereich der Ausschüttung Hörfunk (§§ 31-34) wurden bei der Bewertung der Werkkategorien gemäß § 32 geringfügige Anpassungen vorgenommen. Aus Gründen der Vereinfachung wurden auch hier zwei bislang getrennte Bewertungskategorien zusammengelegt. Zusätzlich und im Hin-



blick auf eine Angleichung an den Bereich Fernsehen wurden in der 2. Kategorie die bislang noch nicht aufgeführten „Reportagen“ und in der 3. Kategorie die Rubrik „Kabarett“ eingeführt. Als weitere Angleichung an den Fernsehbereich wird die Kategorie „Sport“ zukünftig auch im Hörfunk einheitlich mit 15 Punkten bewertet. Eine dem Fernsehbereich entsprechende Bewertung mit 15 Punkten wurde ferner auch im Bereich der 5. Kategorie für „Moderationen, Interviews, Diskussionen etc.“ beschlossen. c) Die Regelungen für die Vergütung von Sprachtonträgern gemäß §§ 35, 36 wurden insgesamt präzisiert und ergänzt. 5. Öffentliche Wiedergabe Die neu eingeführten Verteilungsplanregelungen gemäß §§ 38, 39 stellen klar, dass die Einnahmen für die öffentliche Wiedergabe von Fernseh- und Rundfunksendungen in Hotels, Gaststätten und Einzelhandelsbetrieben („Kneipenrecht“) im Wege eines Zuschlags zu den Ausschüttungen in den Bereichen Fernsehen, Hörfunk und Kleine Senderechte verteilt werden. 6. Pressespiegel Die Verteilungsplanregelungen für die Sparte Pressespiegel (§ 40) wurden dahingehend ergänzt, dass die bereits bestehenden Verfahrensweisen hinsichtlich der Verteilung der Einnahmen aus elektronischen Pressespiegeln und der Bildung eines Sockelbetrags nunmehr ausdrücklich verdeutlicht und abgebildet werden. 7. Vervielfältigung von stehendem Text Das neu gefasste Regelungswerk für die Sparte Vervielfältigung von stehendem Text (Reprographievergütung) gemäß §§ 41-60 des neuen Verteilungsplans führt die bisherigen Regelungen der §§ 38–40 des Allgemeinen Verteilungsplans und der §§ 6, 9–14, sowie 23-25 der Verteilungspläne Wissenschaft zusammen. Folgende Änderungen und Neuerungen sind hierbei hervorzuheben: a) Im Bereich der Ausschüttung an Journalisten für Beiträge in Tageszeitungen, Wochenpresse und Publikumszeitschriften (§ 43) wurde der bisherige Wortlaut in Absatz b) dahingehend geändert, dass für die Bemessung des Punktwertes auf die „verkaufte“ Auflage abzustellen ist. Damit



DEZEMBER 2012 wurde ein Widerspruch in der bisherigen Formulierung beseitigt. Zugleich wird durch einen Klammerzusatz klargestellt, dass unter der verkauften Auflage die Definition der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW), d.h. die Summe aus Abonnentenexemplaren, Einzelverkauf, Sonstiger Verkauf und Bordexemplaren verstanden wird. Weiter sieht der neue Verteilungsplan im Hinblick auf die Einstufung von kostenlosen Publikationen in Absatz c) eine Klarstellung vor, dass es auf den ggf. höheren Punktwert der verkauften Auflage ankommt, wenn Publikationen sowohl verkauft als auch kostenlos verteilt werden. Schließlich enthält der neue Verteilungsplan eine Ergänzung betreffend die Einstufung von Mitgliederzeitschriften, hinsichtlich derer im bisherigen Verteilungsplan noch nichts geregelt war. Im Ergebnis werden diese Zeitschriften kostenlos verteilten Publikationen aus der Erwägung heraus gleichgestellt, dass Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden in aller Regel aus anderen Gründen abgeschlossen werden, als um die jeweilige Mitgliederzeitschrift zu beziehen, so dass deren Kopierwahrscheinlichkeit verhältnismäßig gering anzusetzen ist. Eine Ausnahme gilt jedoch dann, wenn Mitgliederzeitschriften auch an Nichtmitglieder vertrieben werden (z.B. im Wege des Einzelverkaufs); in diesem Fall gilt der ggf. höhere Punktwert der verkauften Auflage.



dings werden in § 45 Absatz 2 und 4 die Anforderungen für eine Verbreitung in angemessenem Umfang sowie für eine Neubearbeitung in wesentlichen Teilen durch neu ergänzte Klammerzusätze präzisiert.



b) Im Bereich der Verlagsausschüttung für den Bereich Publikumspresse enthält der künftige Verteilungsplan eine Neuregelung. Diese Ausschüttung erfolgte in der Vergangenheit aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung mit den Verbänden VDZ und BDZV, die sich ihrerseits gegenüber der VG WORT verpflichtet hatten, die Mittel für journalistische Aus- und Fortbildungszwecke zu verwenden. Mit der Regelung gem. § 44 wird diese Verfahrensweise jetzt auch im Verteilungsplan abgebildet. Zugleich erhalten auch nichtverbandsangehörige Verlage die Möglichkeit, durch Abschluss eines Wahrnehmungsvertrags und bei Vorliegen der in § 44 genannten Voraussetzungen eine eigenständige Ausschüttung von der VG WORT zu erhalten. Voraussetzung ist ferner die fristgerechte Abgabe einer Meldung.



f) Die Regelungen im Bereich OnlinePublikationen (METIS) gem. §§ 58-60 sind inhaltlich unverändert, wurden jedoch übersichtlicher strukturiert.



c) Die Regelungen für die Vergütung von wissenschaftlichen sowie Fach- und Sachbüchern (§§ 4547) bleiben im Wesentlichen unverändert. Aller-



d) Im Bereich der Ausschüttung für wissenschaftliche und Fachzeitschriften (§§ 48, 49) enthält der neue Verteilungsplan Klarstellungen hinsichtlich der Berücksichtigungsfähigkeit von kostenlosen Zeitschriften. Im Bereich der Autorenvergütung werden diese gem. § 48 Abs. 4 dann berücksichtigt, wenn sie die gemäß § 48 Abs. 2 erforderliche Anzahl an Bibliotheksstandorten aufweisen; im Bereich der Verlagsausschüttung ist eine Berücksichtigung hingegen gem. § 49 Abs. 3 S. 3 ausgeschlossen. e) Die Verteilungsplanregelungen für die Vergütung von Digitalen Offline-Produkten (z.B. CDROM) wurden in den §§ 50-57 neu und übersichtlicher strukturiert. Ferner wurde im Bereich der Urheberausschüttung für wissenschaftliche Werke der Wortlaut der §§ 52 und 54 an die bestehende Praxis angepasst, wonach Zeitschriftenbeiträge und Bücher, die auf Digitalen Offline-Produkten erscheinen, exakt gleich wie wissenschaftliche Werke im Print-Format behandelt werden. Auch das Meldeverfahren ist insoweit einheitlich gestaltet.



8. Fotokopieren in Schulen und Fotokopieren in Volkshochschulen Die Verteilungspläne für die Sparten Fotokopieren in Schulen (§§ 61-67) und Fotokopieren in Volkshochschulen (§§ 68-73) enthalten eine Neuregelung im Hinblick auf die Aufteilung des auf Fach- und Sachbücher entfallenden Anteils. Da Fach- und Sachbücher bei der VG WORT sowohl im Bereich der Bibliothekstantieme für Ausleihen an allgemeinen Bibliotheken als auch im Bereich der Sparte Vervielfältigung von stehendem Text berücksichtigt werden, ist zukünftig in den §§ 64 und 71 vorgesehen, dass der im Bereich des Fotokopierens an Schulen und Volkshochschulen hierfür festgestellte Anteil gleichmäßig auf diese beiden Sparten verteilt wird.



DEZEMBER 2012 9. Vortragsrecht Die neu in § 76 eingeführte Regelung für die Sparte Vortragsrecht stellt klar, dass die Einnahmen in diesem Bereich individuell an die Berechtigten verteilt werden. 10. Kabelweitersendung Die Aufteilung in der Sparte Kabelweitersendung war bislang nur ansatzweise in der Überschrift vor § 6 des Allgemeinen Verteilungsplans geregelt und wird nun mittels einer eigenen Regelung in § 77 präzisiert. Verteilt werden die hier erzielten Einnahmen gemeinsam mit der Geräte- und Speichermedienvergütung (audio- und audiovisueller Bereich) für die Bereiche Fernsehen und Hörfunk.



Bereich individuell an die jeweils berechtigten Urheber verteilt werden.



Umzug VG WORT Die VG WORT ist im September 2012 umgezogen bitte beachten Sie die neue Adresse:



Untere Weidenstr. 5, 81543 München



11. Online-Nutzung von Beiträgen (Altwerke) Die Regelungen betreffend die Sparte OnlineNutzung von Beiträgen (Altwerke) gem. § 80 werden dahingehend ergänzt, dass hierunter auch Nutzungen durch andere Anbieter als DigiZeitschriften oder durch Verlage selbst vorgenommen und abgerechnet werden können. 12. Kopienversand auf Bestellung In der Verteilungsregelung betreffend die Sparte Kopienversand auf Bestellung gem. § 81 wurde ergänzt, dass hierunter auch der sog. innerbibliothekarische Leihverkehr fällt. Soweit die Berechtigten feststellbar sind, erfolgt die Verteilung individuell; nicht individuell zuordenbare Vergütungen fließen demgegenüber der allgemeinen Ausschüttung für wissenschaftliche und Fachzeitschriften zu. 13. Öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung (§ 52a UrhG) Mit § 83 wurde eine Neuregelung betreffend die öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung (§ 52a UrhG) für Nutzungen an Schulen eingeführt. Die Verteilung der diesbezüglichen Einnahmen erfolgt in Form einer Aufstockung der Ausschüttungen in den relevanten Bereichen unter Zugrundelegung der zur Verfügung stehenden Erhebungsdaten. 14. Unbekannte Nutzungsarten (§ 137l UrhG) Die ebenfalls neu eingeführte Regelung gemäß § 84 für die Sparte Unbekannte Nutzungsarten (§ 137 l UrhG) stellt klar, dass die Einnahmen in diesem
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Verteilungsplan der Verwertungsgesellschaft WORT nach ... - VG Wort 

nach Â§ 9 der Satzung/Fassung 23. Mai 2009. A. ALLGEMEINE GRUNDSÃ„TZE. Â§ 1 Das zur AusschÃ¼ttung gelangende Aufkommen der VG WORT wird fÃ¼r jedes ...
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Rahmenvertrag - VG Wort 

05.10.2016 - Urteil des BGH vom 16. April 2015 (I ZR 69/11) angepasst. Die Verwertungsgesellschaft WORT verwaltet treuhÃ¤nderisch urheberrechtliche.
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VG Wort Artikel-layout - iRights.info 

Nur wurde sie bis- lang nicht systematisch zusammengefasst. Nur in AnsÃ¤tzen .... Geld zu verdienen? Christof Augenstein hat 2004 ein Buch Ã¼ber â€žRechtliche.
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VG Wort Artikel-layout - iRights.info 

tizministerium dagegen Sturm, welches daraufhin erklÃ¤rt, die Wirkung des Paragraphen sei nicht ...... trag und reiner Inkasso-Praxis. â€žDie meisten LÃ¤nder haben.
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Positionspapier zum Urheberrecht - VG Wort 

09.05.2012 - gesetzliche BeschrÃ¤nkung des Urheberrechts zu Gunsten von â€žMashupsâ€œ oder â€žRemixesâ€œ besteht kein Anlass. 2. Digitale Privatkopien sind ...
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Bundesverfassungsgericht hebt Drucker-Entscheidung des ... - VG Wort 

21.09.2010 - VG WORT · Goethestraße 49 · 80336 München · Telefon (089) 51 41 20 · Telefax (089) ... e-Mail: [email protected] Internet: http://www.vgwort.de.
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Bundesverfassungsgericht hebt Drucker-Entscheidung des ... - VG Wort 

21.09.2010 - MÃ¼nchen, 21.09.10 â€“ Die Verfassungsbeschwerde der VG WORT gegen die Entscheidung des. Bundesgerichtshofs (BGH) von 2007, wonach ...










 


[image: alt]





ErgÃ¤nzungsvereinbarung mit der VG Wort zur ... 

auf folgendes Konto: Kontoinhaber: ... Konto Nr.: 667372828. IBAN: OE 55700202700667372828. BlZ: 700 202 70 HypoVereinsbank MÃ¼nchen ... gemeinsamen.
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URHEBERRECHT UND PRIVATGEBRAUCH Anne Lauber ... - VG Wort 

entschieden. Mit Deutschland und GroÃŸbritannien hat die Verfasserin zwei Staaten fÃ¼r ... Verbotsrechts bestimmt. Der Vergleich mit der britischen Rechtslage.
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BLICKPUNKT VG 

melt es bald auf JahrmÃ¤rkten von Spitzeln, die aufpassen, wer sich den SchieÃŸbuden nÃ¤hert und ob derjenige ideo- logisch zuverlÃ¤ssig ist. Die NPD-Fraktion brachte die- sen Skandal im Kreistag zur. Sprache. Falls die herrschen- den Blockparteien a
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Flyer Ostern 2012 neu 

22.02.2012 - Albert-Schweitzer-Str. 17. 87527 Sonthofen. Tel: 08321 â€“ 3492 ... Streit mit Gott â€“ Ein Pfarrer im Rollstuhl. Mittwoch, 22.02.2012, 19.00 Uhr (CH).
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49 KiAnz 01.Dezember 12 neu 

01.12.2012 - Leonhard und Gusti Müller, Anna Buhmann und Ria Kunt. Theodor und Anna Zeller, Georg Blenk, Anni Hörmann und Elfriede Ruppert; Gerd ...
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Aussetzung des § 52a-Rahmenvertrages mit der VG Wort - Deutscher ... 

09.12.2016 - Herr Staatssekretär Dr. Grünewald (NRW) hat dazu ein vorläufiges Verhandlungsergebnis der KMK und der HRK mit der VG WORT ...
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Wort 

Es heiÃŸt 'Mahlzeit'. Wenn wir das Buch lesen, achten wir auf die. Bilder und WÃ¶rter und schauen, ob uns etwas auffÃ¤llt. Ich zeige dabei auf das Wort 'was'.â€œ.
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VG OA 

Samstag. Bemerkungen und. Ferien und. Mo-Do. Ferien. Oberstaufen, Schule ab. Mo-Fr und. 11:25. Mo-Fr. 13 25. 16 20 und. Oberstaufen, Bahnhof an. Ferien.
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Dunlop-Turnier 2012 neu 

04.06.2012 - oder zu Ã¼berwiesen auf angegebenes Konto. Verwendungszweck: ... Gelb alle Teilnehmer zum gemeinsamen FrÃ¼hstÃ¼ck ab 09:00 Uhr in die.
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Bestellformular Brunch 2012-13-neu 

(Folgetermine und Zusatztermine siehe Internet www.das-hoechste.com) ... Nebelhornbahn-AG Â· Konto-Nr. 1 500 961 Â· HypoVereinsbank (BLZ 733 211 77).
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Wort 

wie Sie wissen, nutzt Ihr Kind die Kernwortstrategie, um seine/ihre kommunikativen FÃ¤higkeiten zu erweitern. Es ist eine aufregende Zeit! Wenn er/sie das ...
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VG 232 CA VG 264 CA 

This appliance is intended for normal family household use only. It is not approved ... which opens the gas channel, fir
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Wort 

wie Sie wissen, nutzt Ihr Kind die Kernwortstrategie, um seine/ihre kommunikativen FÃ¤higkeiten zu erweitern. Es ist eine aufregende Zeit! Wenn er/sie das ...
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Wort 

Der Lehrer sagt: â€žWow, ja! Das ist mir auch aufgefallen! Ich wÃ¼rde zu einem Monster auch nicht 'Hallo!' sagen! Was wÃ¼rdest du denn zu einem Monster sagen?
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Wort 

der Lernenden die MÃ¶glichkeit zur BeschÃ¤ftigung mit dem Buch zu geben und einen Dialog zu beginnen. â—‹. Der Lehrer sagt: â€žSchau mal! Hast du â€¦ gesehen?
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Entrevistas VG 2014 v18 
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Monatsbericht der Deutschen Bundesbank, Dezember 2012 

14.12.2012 - men mit 4% die beste unter allen Handelsspar ten. ...... Bankensystems besteht aus den Euro-Guthaben auf den Girokonten der Kreditinsti-.
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